
AC/TK 1x 01 04E Vergütungsvereinbarung PG 04 Bade- und Duschhilfen zum Rahmenvertrag gemäß § 127 Abs. 1 SGB 
V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg mit Rehabilitationshilfsmitteln

Vertragspartnergruppenschlüssel AC/TK 

Sanitätshäuser: 15 01 04E 
Sonstige Vertragspartner: 19 01 04E

Vergütungsvereinbarung 

PG 04 Bade- und Duschhilfen 

§ 1 Gegenstand der Vergütungsvereinbarung

(1) Diese Vereinbarung regelt die produktgruppenspezifischen Besonderheiten und die Vergütung
der Versorgung mit Hilfsmitteln der Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen entsprechend der
Tabelle „Vergütungsvereinbarung“.

(2) Soweit in dieser Vereinbarung nichts Abweichendes vereinbart ist, gelten die Regelungen des
Rahmenvertrages in der jeweils gültigen Fassung.

§ 2 Besondere Ausführungen

(1) Zum Umfang der Leistungserbringung im Rahmen des Wiedereinsatzes gehören neben den
vertraglichen Regelungen insbesondere:

a. Kleinreparaturen wie bspw. das Befestigen loser Teile, der Ersatz fehlender oder der
Austausch defekter Kleinteile,

b. die Abgabe des vom HLC zusammen mit dem Hilfsmittel bereitgestellten Zubehörs.
. 
(2) Grundsätzlich besteht kein Anspruch auf Doppel-/Mehrfachversorgung mit gleichen oder

gleichartigen Bade-/Duschhilfen, welche die gleichen Funktionseinschränkungen der
Versicherten ausgleichen (z. B. Badewannendrehsitz bei vorhandenem Duschhocker). Soll im
Einzelfall eine Doppel-/Mehrfachversorgung mit solchen Hilfsmitteln erfolgen, so ist diese zur
Genehmigung bei der AOK Baden-Württemberg einzureichen.

(3) Bei Instandhaltungsmaßnahmen und Instandsetzungen verzichtet die AOK Baden-Württemberg
auf die Vorlage einer vertragsärztlichen Verordnung (vgl. § 6 Abs. 2 des Rahmenvertrages).

(4) Bei inspektionspflichtigen Hilfsmitteln stellt die AOK Baden-Württemberg dem Vertragspartner
Informationen über die Beendigung einer Versorgung zur Verfügung.
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§ 3 Inkrafttreten, Dauer, Beendigung und Kündigung

(1) Diese Vergütungsvereinbarung tritt am 01.06.2023 in Kraft und löst alle bisherigen Regelungen
nach § 127 SGB V für die in dieser Vergütungsvereinbarung enthaltenen Versorgungsbereiche
ab. Maßgeblich für die Anwendung der Vergütungsvereinbarung ist das Verordnungsdatum; bei
Verordnungsverzicht der Tag der Abgabe.

(2) Diese Vergütungsvereinbarung kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende, frühestens
zum 31.05.2026 schriftlich gekündigt werden. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus
wichtigem Grund bleibt unberührt.
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04.40.01.0 Badewannenlifter

04.40.01.0 Badewannenlifter (Wiedereinsatz) 02 98,00 EUR 100,74 EUR 103,56 EUR V WE eLA

04.40.01.0 Badewannenlifter (Neukauf) Ausstattung gem. HMV, zusätzliche Merkmale:

- akkubetrieben

- tiefe Absenkbarkeit

- mit absenkbarer hoher Rückenlehne,

- Rückenverstellung über Handschalter

- Rückenlehne mit integrierte Nackenstütze

- Strom-Notausschaltung (keine Zwangsabsenkung)

- Belastbarkeit bis 140 kg Patientengewicht

- ergonomisch geformte, rutschfeste, leicht zu reinigende Sitzeinheit

mit in der Sitzfläche integrierter Übersetzhilfe zum Badewannenrand,

- wartungsfrei

- Garantie gemäß den Garantiebedingungen des Herstellers: mind. 5 Jahre auf den

Korpus; Akku und Bedienteil modellabhängig gemäß Garantiezeitraum lt. Hersteller.

Mitzulieferndes Zubehör:

- mobile Dreh-/Übersetzhilfe für Badewannenlifter (22.29.01.0)

Bei Bedarf mitzulieferndes Zubehör:

- Höhenadapter

00 455,00 EUR 467,74 EUR 480,84 EUR V WE Ja 

(eLA)

04.00.40.0101 Badenwannenlifter XL 

Aufschlag zu 04.40.01.0

zusätzliche Merkmale:

- Garantie gemäß den Garantiebedingungen des Herstellers: mind. 3 Jahre auf den

Korpus; Akku und Bedienteil modellabhängig gemäß Garantiezeitraum lt. Hersteller.

- Belastbarkeit bis 170 kg Patientengewicht

Bei Bedarf mitzulieferndes Zubehör:

- Höhenadapter

00 200,00 EUR 205,60 EUR 211,36 EUR V WE Ja 

(eLA)

04.00.40.0104 mobile Dreh-/Übersetzhilfe für 

Badewannenlifter (als Zubehör, 

Ersatzlieferung)

gemäß HMV, siehe PA 22.29.01.0

- Drehscheibe mit Führungsschiene für eine zusätzliche seitliche Verschiebung zur

Verwendung auf Badewannenliftern.

-Kann nicht zusammen mit Neukauf 04.40.01.0 angesetzt werden

12 92,00 EUR 94,58 EUR 97,22 EUR V WE Ja 

(Rp)

04.40.02. Badewannensitze

04.40.02.0 Badewannenbretter 00 59,00 EUR 60,65 EUR 62,35 EUR V N-WE Nein

04.40.02.1 Badewannensitze ohne Rückenlehne 00 88,00 EUR 90,46 EUR 93,00 EUR V N-WE Nein

04.40.02.2 Badewannensitze mit Rückenlehne 00 109,00 EUR 112,05 EUR 115,19 EUR V N-WE Nein

04.40.02.3 Badewannensitze mit Rückenlehne, drehbar 00 168,00 EUR 172,70 EUR 177,54 EUR V N-WE Nein
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04.40.03. Duschhilfen

04.40.03.0 Duschsitze, an der Wand montiert - inkl. Montage und Montagematerial

- bei Bedarf: Modelle mit Stützbein(en)

00 184,00 EUR 189,15 EUR 194,45 EUR V N-WE Nein

04.40.03.1 Duschhocker 00 80,00 EUR 82,24 EUR 84,54 EUR V N-WE Nein

04.40.03.2 Duschstühle mit Armlehnen 00 124,00 EUR 127,47 EUR 131,04 EUR V N-WE Nein

04.40.03.3 Duschliegen 00 eKVA 12,5% V N-WE Ja

04.40.03.4 Fahrbare Duschliegen (Wiedereinsatz) 02 190,00 EUR 195,32 EUR 200,79 EUR V WE eLA

04.40.03.4 Fahrbare Duschliegen (Neukauf) 00 eKVA 12,5% V WE Ja

04.40.03.5 Duschstühle für Kinder und Jugendliche 

(Wiedereinsatz)

02 180,00 EUR 185,04 EUR 190,22 EUR V WE eLA

04.40.03.5 Duschstühle für Kinder und Jugendliche 

(Neukauf)

00 eKVA 12,5% V WE Ja

04.40.04. Badewanneneinsätze

04.40.04.0 Badeliegen (Wiedereinsatz) 02 150,00 EUR 154,20 EUR 158,52 EUR V WE eLA

04.40.04.0 Badeliegen (Neukauf) 00 eKVA 12,5% V WE Ja

04.40.05. Sicherheitsgriffe und Aufrichthilfen

04.40.05.0 Badewannengriffe, mobil 00 83,00 EUR 85,32 EUR 87,71 EUR V N-WE Nein

04.40.05.1 Stützgriffe für Waschbecken und Toiletten - Alle Längen und Varianten wie bspw. fest, hockklappbar, schwenkbar, mit und

ohne Bodenstütze

- Für die Erstversorgung mit Stützgriffen (links und/oder rechts) an einem

Waschbecken / an einer Toilette im Haushalt wird auf die Genehmigungspflicht

verzichtet.

00 230,00 EUR 236,44 EUR 243,06 EUR V N-WE (Ja)

04.00.40.0501 Montage: Stützgriffe für Waschbecken und 

Toiletten

Montage und Montagematerial 00 60,00 EUR 61,68 EUR 63,41 EUR V N-WE (Ja)

04.40.05.2 Boden-Deckenstangen (klemmbar) 

(Wiedereinsatz)

02 110,00 EUR 113,08 EUR 116,25 EUR V WE eLA

04.40.05.2 Boden-Deckenstangen (Neukauf) Inkl. Montage und Montagematerial 00 eKVA 12,5% V WE Ja

04.99.99. Sonstige Abrechnungspositionen

04.99.99.0001 Abrechnungsposition für Zubehör 12 eKVA 12,5% V Ja

04.99.99.0002 Abrechnungsposition für Reparaturen abzüglich Rabatt auf Ersatzteile 01 eKVA 10,0% V Ja

04.99.99.0003 Abrechnungsposition für Wartungen Inspektion siehe 04.00.40.0102 14 eKVA V Ja
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04.00.40.01xx Instandhaltungsmaßnahmen und Instandsetzungen an Badewannenliftern

04.00.40.0102 Inspektion Badewannenlifter Sicht- & Funktionsprüfung nach Herstellervorgabe, sofern zutreffend inkl. 

Nennlastprüfung. Intervall: alle 36 Monate ab Tag der Abgabe (Neulieferung / 

Wiedereinsatz), frühestens 2 Monate vor Fälligkeit

14 - - 148,00 EUR V WE Nein

04.00.99.0001 Badewannenlifter: Saugnäpfe/Höhenadapter 

komplett erneuern

01 5,76 EUR 6,00 EUR 6,12 EUR V WE Nein

04.00.99.0002 Badewannenlifter: Saugnäpfe/Höhenadapter kompletten Satz (4 Stück), alle Typen 01 20,00 EUR 20,56 EUR 21,14 EUR V WE Nein

04.00.99.1000 Hausbesuchspauschale Hausbesuchspauschale im ambulanten Bereich, bei krankheitsbedingter Immobilität,  

einmalig je Reparaturfall abrechenbar. (Nicht abrechnungsfähig bei Besuch in 

stationären Einrichtungen im Sinne des SGB V und SGB XI, Behinderten-Einrichtung/-

Schule.)

01 36,00 EUR 38,00 EUR 40,00 EUR V WE Ja

04.00.99.3000 Arbeitsminute nur in Verbindung mit Instandhaltungs- und/oder Instandsetzungsmaßnahmen sowie 

Reha-Sonderbau

01 0,96 EUR 1,00 EUR 1,02 EUR V WE Ja

Fußnoten

 *) Schlüssel Kennzeichen für Hilfsmittel 

(VA): 

**) MwSt-Satz:

***) Versorgungsform:

****) Genehmigung:

00 - Neukauf

01 - Reparatur (Instandsetzung)

02 - Wiedereinsatz

12 - Zubehör

14 - Wartung (Instandhaltungsmaßnahme)

e = ermäßigt / V = voll (Angabe informativ; es gelten die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen)

Hinweise zur Versorgungsform

- WE = Wiedereinsatz über HLC

- N-WE = OHNE WIEDEREINSATZ

- Pauschale = Abgabe im Rahmen einer Versorgungspauschale (Leihweise Überlassung aus Eigentum des Vertragspartners)

Hinweise zum Genehmigungs-/Abrechnungsverfahren (vgl. §§ 6, 8 Abs. 7, 9a-d, 12 sowie Anlage 2 des Rahmenvertrags)

- eLA = elektronische Lageranfrage per eKVA (vgl. Anlage 2 des Rahmenvertrags)

- Ja = genehmigungspflichtig

- (Ja) = Genehmigungsfrei unter bestimmten Bedingungen (siehe Leistungsbeschreibung des 7-Stellers)

- Ja (Rp) = genehmigungspflichtig, auf dem Reparaturbedarfsprotokoll angegebene Positionen gelten als genehmigt (vgl. § 9d des Rahmenvertrags)

- Ja (eLA) = genehmigungspflichtig, elektronische Lageranfrage mit Vermerk "nicht im Bestand vorhanden" gilt als Genehmigung

- Nein = genehmigungsfrei
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